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                                             14. Nachtragssatzung 
 

zur 
Hauptsatzung der Gemeinde Henstedt-Ulzburg, Kreis Segeberg 

 
Aufgrund des § 4 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein wird nach Beschluss der 
Gemeindevertretung vom 20.08.2019 und mit Genehmigung des Landrates des Kreises 
Segeberg folgende 14. Nachtragssatzung zur Hauptsatzung für die Gemeinde Henstedt-
Ulzburg erlassen: 
 

I. 

Der § 4 – Bürgermeisterin, Bürgermeister – erhält folgende Fassung: 
 
(1) Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister wird auf die Dauer von 8 Jahren gewählt. 
 
(2) Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister erhält eine Aufwandsentschädigung in 

Höhe des Höchstsatzes der Kommunalbesoldungsverordnung. 
 

 

II. 

Die 14. Nachtragssatzung zur Hauptsatzung der Gemeinde Henstedt-Ulzburg tritt am 
01.09.2019 in Kraft. 
 
Die Genehmigung nach § 4 Abs. 1 der Gemeindeordnung wurde mit Verfügung des Land-
rates des Kreises Segeberg vom 21.08.2019 erteilt. 
 
 
Henstedt-Ulzburg, den 22.08.2019 
 
 
 gez. Bauer 
 (Bürgermeister) 


